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Tagesordnungspunkt: 

Aufstellungsverfahren Bebauungsplan "Schützenstraße/Weberstraße" 
in den Gemarkungen Hiddingsel und Dülmen-Kirchspiel; 
a) Einleitungsbeschluß 
b) Beschluß über die Art der frühzei t igen Bürgerbeteiligung 

Beschlußentwurf: 

Zu a) 

Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 08,12.1986 (BGBl. I S. 2253) in der 
zur Zeit geltenden Fassung wird die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes "Schützenstraße/Weberstraße" für den nördlichen Ortsrandbe
reich des Ortsteiles Dülmen-Hiddingsel beschlossen. 

In einem Lageplan, der Bestandteil des Einleitungsbeschlusses i s t , ist der 
räumliche Geltungsbereich des Beschlusses dargestellt. Der Lageplan wird als 
gesonderte Niederschrift gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung des Landes Nord
rhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NW S. 666/SGV. NW 2023) in der zur Zeit 
geltenden Fassung beim Planungsamt der Stadt Dülmen aufbewahrt. 

Zu b) 

Die f rühze i t ige BUrgerbetei1igung für die Aufstellung des Bebauungsplanes 
"Schützenstraße/Weberstraße" is t als Bürgerversammlung entsprechend den Richt
linien zur frühzei t igen Beteiligung der Bürger an der Bauieitplanung durchzu
führen. 
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Begründung: 

Zu a): 

Der räumliche Geltungsbereich des zukünftigen Bebauungsplanes "Schützenstra
ße/Weberstraße" umfaßt eine Fläche von ca. 7,3 ha. Das Plangebiet liegt am 
nördlichen Ortsrand von Hiddingsel. Es wird im Osten durch den Flötebach, im 
Süden durch die vorhandene Bebauung im Bereich "Eickholt" (Bebauungsplangebiet 
"Lohrkamp"), im Westen durch die L 835 und im Norden durch landwirtschaftliche 
Flächen begrenzt. Die derzeitige Nutzungs- und Baustruktur wird schwerpunktmä
ßig von Wohngebäuden in Streusiedlungs läge, aber auch von zwei Gewerbebetrieben 
bestimmt (Parkett-/Estrichverlegung; landwirtschaftliches Lohnunternehmen/Ma-
sehinenschlosserei). Daneben wird der Bereich von landwirtschaftlich genutzten 
Äckerflächen und von erhaltenswerten Streuobstwiesen geprägt. 
Landwirtschaftliche Voll - oder Nebenerwerbsbetriebe sind im Plangebiet nicht 
mehr vorhanden. Die noch vorzufindenden lanwirtschaftlichen Restnutzungen sind 
der Wohnnutzung deutlich untergeordnet und dienen in der Regel Selbstversor-
gungs- oder Hobbyzwecken. 
Aufgrund der bestehenden Streusiedlungslage und des damit kaum noch abgrenzba
ren Uberganges vom Dorfrandbereich Hiddingsel zum Außenbereich s te l l t sich die 
städtebauliche Situation im Planbereich derzeit als sehr unbefriedigend dar. 
Die Ursache für die Entstehung dieses Streusiedlungsansatzes i s t insbesondere 
in der in den 60er und 70er Jahren vorgenommenen uneinheitlichen planungsrecht
lichen Einstufung des Gebietes zu suchen. So wurden Vorhaben sowohl nach § 34 
BauGB (unbeplanter Innenbereich) als auch nach § 35 BauGB (Außenbereich) beur
t e i l t . Ausgehend von der aktuellen Rechtsprechung sind die Flächen im 
Plangebiet jedoch dem Außenbereich zuzuordnen. 
Basierend auf einer großen Anzahl von Bauanträgen und Bauvoranfragen ist in den 
letzten Jahren ein erheblicher Bebauungsdruck sowohl im Bereich der Wohnbebau
ung als auch der gewerblichen Bebauung zu verzeichnen. 
Entsprechendes Ziel der Aufstellung eines Bebauungsplanes i s t es, den Planbe-
reich einer geordneten, städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung des 
Gebotes der "behutsamen Dorfentwieklung" zuzuführen. 
Dabei g i l t es, insbesondere immissionsschutzrechtliche und ökologische Belange 
zu berücksichtigen. Vorstellbar wäre beispielsweise eine Ergänzung der Straßen
randbebauung durch eine lockere Anordnung von Wohnhäusern und die Verbesserung 
der Standortbedingungen für die bestehenden Betriebe. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt der Planung sol lte jedoch auch die Erhaltung bzw. Ergänzung der vorhan
denen Streuobstwiesen sein. 
Der aktuelle Flächennutzungsplan der Stadt Dülmen s t e l l t den südlichen Teil des 
Plangebietes (Weberstraße) als Wohnbaufläche, den nördlichen Teil (Schützen
straße) als gewerbliche Baufläche ohne Entwicklung, den nordwestlichen und ö s t 
lichen Teil als "Fläche für die Landwirtschaft" dar. Inwieweit zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes eine Änderung des Flächennutzungspianes für einige T e i l f l ä 
chen erforderlich sein wird, kann erst im weiteren Verfahrensverlauf, nach Er
stellung eines Nutzungskonzeptes und einer entsprechenden Abstimmung mit der 
Bezirksregierung geklärt werden. 
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Zu b h 

Nach den geltenden Richtlinien zur frühzei t igen Beteiligung der Bürger an der 
Bauieitplanung der Stadt Dülmen entscheidet der Bauausschuß über die Art der 
Bürgerbeteil igung. 
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Stadtverwaltung 
Dülmen 

An den ~ , 
Stadtdirektor der Stadt Dülmen 2 ^ S e P - ^97 
Markt 1 -3 (Rathaus) " k»* TU \ 
48249 Dülmen L « ^ " . . . A n l . 

Betreff: Bürgereinspruch gegen die Beschlußvoriaee / V * 
Nr.: B A 230-97 

AufsteUungsverfahren Bebauungsplan "Schützenstr. / Webers* 
in der Gemarkung Hiddingsel weoerstr. 

Sehr geehrter Herr Stadtdirektor, 
sehr geehrte Damen und Herren der Stadtveroro^etenversammlung, 

die nachfolgend unterzeichnenden Bürgerinnen und Büro«- t ^ i ™ , w , T 

* « - Tage^dnuug zu »Wehen, bzw. diese negaüv zu 



Der U n t e r e r bestätigt den Eingang von Stuck Unterschriftenliste 

an den 
i 

Stadtdirektor der Stadt Dülmen 
Markt 1-3 (Rathaus) 
48249Dülmen 

^ B e t r e f f : Bürgereinspruch gegen die Beschlußvoriage ' 
Nr.: BA 230 -97 

Aufstenungsverfahren Bebauungsplan "Schützern* 7 w»u^ » 
mderGeniarlainglfiddingsel Schützenstr. / Weberstr." 

Stadtverordneten vorliegt, bzw. bekannt gemaeht wird! g e n 
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